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Anträge

Die Klägerin beantragt

— Die Bundesrepublik Deutschland hat durch Einführung und
Beibehaltung der Vorschriften zur ergänzenden Altersvor-
sorge in den §§ 79 bis 99 des Einkommensteuergesetzes
gegen ihre Verpflichtungen aus Artikel 39 EG, Artikel 7 der
Verordnung Nr. 1612/68 des Rates vom 15. Oktober
1968 (1), Artikel 18 EG und Artikel 12 EG verstoßen,

soweit diese Vorschriften

a) Grenzarbeitnehmern (und ihren Ehegatten) die Zulagebe-
rechtigung verweigern, soweit diese nicht unbeschränkt
steuerpflichtig sind;

b) nicht zulassen, dass das geförderte Kapital für eine eige-
nen Wohnzwecken dienende Wohnung im eigenen Haus
verwendet wird, sofern diese nicht in Deutschland bele-
gen ist;

c) vorsehen, dass die Förderung bei Beendigung der unbe-
schränkten Steuerpflicht zurückzuzahlen ist.

— Die Bundesrepublik Deutschland trägt die Kosten des Verfah-
rens.

Klagegründe und wesentliche Argumente

Deutschland habe im Jahre 2001 die so genannte Altersvorsor-
gezulage eingeführt, mit der zum Ausgleich für das Absinken
des Niveaus der gesetzlichen Renten der Aufbau einer ergänzen-
den Rente gefördert werden solle. Diese Zulage werde jedoch
nur gewährt, wenn der Betroffene in Deutschland unbeschränkt
steuerpflichtig sei, was jedenfalls die Grenzarbeitnehmer, für die
das Besteuerungsrecht durch ein Doppelbesteuerungsabkommen
ihrem Wohnsitzstaat zugewiesen werde und die deshalb keine
Steuern in Deutschland entrichteten, vom Genuss der Zulage
ausschließe. Außerdem bestehe die Möglichkeit, das gebildete
Kapital zum Teil zum Erwerb von Wohnungseigentum einzuset-
zen, nur für in Deutschland und nicht im grenznahen Ausland
belegenes Eigentum. Schließlich müsse die Zulage zurückgezahlt
werden, wenn der Betroffene den Status des unbeschränkt
Steuerpflichtigen verliere.

Nach Ansicht der Kommission verstoßen diese Regelungen
gegen gemeinschaftsrechtliche Bestimmungen über das Verbot
der Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit, über
die Freizügigkeit der Arbeitnehmer, bzw. über die Gleichstellung
der Arbeitnehmer aus anderen Mitgliedstaaten hinsichtlich der
sozialen und steuerlichen Vergünstigungen. Das Verbot, Arbeit-
nehmer aus anderen Mitgliedstaaten aus Gründen der Staatsan-
gehörigkeit zu diskriminieren, erfasse nämlich nicht nur offene
Diskriminierungen auf Grund der Staatsangehörigkeit, sondern
auch verschleierte Formen von Diskriminierung, die bei Anwen-
dung anderer Unterscheidungsmerkmale tatsächlich zu demsel-
ben Ergebnis führen würden. Aus der Rechtsprechung des
Gerichtshofes folge weiterhin, dass auch Grenzgängern ein
Anspruch auf soziale Vergünstigungen nach Artikel 7 Absatz 2
der Verordnung Nr. 1612/68 zustehe.

Da die Altersvorsorgezulage der Definition einer „sozialen Ver-
günstigung“ entspreche, müsse sie auch dann gewährt werden,
wenn der Grenzarbeitnehmer und/oder sein Ehepartner in
Deutschland überhaupt nicht steuerpflichtig sei/seien. Die Ver-
günstigung knüpfe nämlich an die objektive Arbeitnehmereigen-
schaft der Betroffenen an. Die gesetzliche Rente, deren Niveau
abgesenkt werde und deren Ergänzung die Zulage daher fördern
solle, betreffe in erster Linie Personen mit Arbeitsverhältnissen,
wenn auch am Rande andere Personengruppen betroffen seien.
Darüber hinaus erfasse der Begriff der sozialen Vergünstigung
auch solche Vorteile, die einfach wegen des Wohnortes des
Begünstigten im Inland gewährt würden. Es erweise sich damit,
dass sich Grenzgänger in der Regel in derselben Situation befän-
den wie gebietsansässige Arbeitnehmer: beide Kategorien seien
betroffen vom sinkenden Niveau der Renten des deutschen Sys-
tems, dem sie angeschlossen seien und in das sie Beiträge ein-
zahlten. Beide Kategorien hätten ein Interesse daran, während
der aktiven Zeit ihres Lebens zum Ausgleich eine Zusatzrente
aufzubauen. Die deutsche Regelung, wonach Grenzgänger, für
deren Einkommen das Besteuerungsrecht durch ein Doppel-
besteuerungsabkommen dem Wohnstaat zugewiesen werde, von
der Vergünstigung ausgeschlossen würden, begründe also eine
versteckte Diskriminierung und verstoße deshalb gegen Arti-
kel 39 Absatz 2 EG und Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung
Nr. 1612/68. Die Einstufung der Altersvorsorgezulage als
„steuerliche“ oder „soziale“ Vergünstigung sei letztlich nicht von
Belang, da den Grenzarbeitnehmern auch bei „steuerlichen“ Ver-
günstigungen Gleichbehandlung zustehe.

Auch hinsichtlich des Verbots, das geförderte Kapital für eine
eigenen Wohnzwecken dienende Wohnung im eigenen Haus zu
verwenden, sofern diese nicht in Deutschland belegen sei, gelte
die Überlegung, dass es sich hier um eine soziale Vergünstigung
handele. Selbst wenn es sich um eine steuerliche Begünstigung
handeln sollte, so läge dennoch ein Verstoß gegen die Arbeitneh-
merfreizügigkeit vor. Diese Voraussetzung schränke nämlich die
Möglichkeit der Nutzung einer sozialen Vergünstigung ein: sie
mache es Grenzarbeitnehmern unmöglich, ihr angespartes Kapi-
tal für eine Wohnung zu verwenden, wenn diese im nahe gele-
genen Ausland belegen sei, wie bei solchen Arbeitnehmern nor-
malerweise zu erwarten. Im Vergleich zu inländischen Arbeit-
nehmern mindere sich die Flexibilität, mit der typische Grenz-
gänger die Zulage verwenden könnten, wenn der Altersvorsorge-
vertrag in die Auszahlungsphase gelange. Der Wert dieser
Zulage als soziale Vergünstigung werde dadurch gemindert.
Diese Benachteiligung von Grenzgängern stelle also auch eine
verschleierte Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörig-
keit dar, die gegen Artikel 39 Absatz 2 EG und Artikel 7
Absatz 2 der Verordnung Nr. 1612/68 verstoße.
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Die durch die deutsche Regelung vorgesehene Rückzahlungsver-
pflichtung bei Beendigung der unbeschränkten Steuerpflicht
betreffe in erster Linie Ausländer. Die Zahl der Ausländer, die
nach ihrem Erwerbsleben in ihre Heimatländer zurückkehrten,
sei nämlich um ein Vielfaches höher als die Zahl der Deutschen,
die als Rentner ins Ausland zögen. Außerdem schrecke die
Rückzahlungspflicht die Betroffenen davon ab, ihren Wohnsitz
in einen anderen Mitgliedstaat zu verlegen. Überdies könne die
hier fragliche Regelung den Wert der Zulage für Wanderarbeit-
nehmer von vornherein im Verhältnis zu inländischen Arbeit-
nehmern mindern und damit eine verschleierte Diskriminierung
schaffen, schon auf der Ebene der Gewährung der Vergünsti-
gung. Dies betreffe die Fälle, in denen der Wanderarbeitnehmer
die Rückzahlung von vornherein vermeiden wolle und daher
erst keinen Antrag auf Gewährung der Zulage stelle. Rechtferti-
gungsgründe seien auch hier nicht ersichtlich. Was die steuerli-
che Kohärenz angehe, so werde diese bereits durch die Regelun-
gen in Doppelbesteuerungsabkommen gewährleistet. Die Rück-
zahlungsverpflichtung bei Beendigung der unbeschränkten
Steuerpflicht stelle also auch eine versteckte Diskriminierung aus
Gründen der Staatsangehörigkeit dar und verletze daher
Artikel 39 EG, Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung Nr. 1612/68,
sowie die Artikel 12 und 18 EG.

(1) Abl. L 257, S. 2.
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Anträge der Kläger

— Die Bundesrepublik Deutschland hat dadurch gegen ihre Ver-
pflichtungen nach Artikel 1 und Artikel 5 Absätze 3 und 4
der Richtlinie 85/73 (1) sowie, ab dem 1. Januar 2007, nach
Artikel 27 Absätze 2, 4 und 10 der Verordnung
Nr. 882/2004 (2), verstoβen bzw. verstöβt weiterhin gegen
diese Bestimmungen, indem §4 des V Ausführungsgesetzes
zum Fleischhygienerecht und zum Geflügelfleischrecht des
Landes Schleswig-Holstein nicht diesen Gemeinschaftsbe-
stimmungen angepasst worden ist;

— die Bundesrepublik Deutschland trägt die Kosten des Verfah-
rens.

Klagegründe und wesentliche Argumente

Gemäβ Artikel 1 Absatz 1 der Richtlinie 85/73/EWG trügen die
Mitgliedstaaten dafür Sorge, dass eine Gebühr erhoben wird, um
die Kosten zu decken, die durch die Kontrollen und Untersu-
chungen von Fleisch im Sinne der verschiedenen Richtlinien ent-
stehen. Die Modalitäten für die Berechnung und Erhebung dieser
Gemeinschaftsgebühren, die an die Stelle jeder anderen Abgabe
oder Gebühr treten, die von den staatlichen, regionalen oder
kommunalen Behörden der Mitgliedstaaten für die Untersuchun-
gen und Kontrollen erhoben werden, seien in den Anhängen der
Richtlinie dargelegt. Artikel 5 Absatz 1 der genannten Richtlinie
sehe vor, dass die Gemeinschaftsgebühren in der Weise festgelegt
werden, dass sie die Kosten decken, die die zuständige Behörde
bei der Durchführung der Kontrollen und Untersuchungen zu
tragen hat. Nach Absatz 3 dieses Artikels könnten die Mitglied-
staaten einen höheren Betrag erheben, sofern die erhobene
Gesamtgebühr die tatsächlichen Untersuchungskosten
nicht überschreitet. Im Urteil in den verbundenen Rechtssachen
C-284/00 und C-288/00, Stratmann u.a., habe der Gerichtshof
bereits entschieden, dass sich aus Wortlaut und Zweck der
Richtlinien 85/73 und 64/433 ergebe, dass die Kosten bakterio-
logischer Untersuchungen von der Gemeinschaftsgebühr erfasst
werden. Durch die Ersetzung der Richtlinie 85/73 durch die Ver-
ordnung Nr. 882/2004 mit Wirkung vom 1. Januar 2007 habe
sich diese Rechtslage in der Sache nicht geändert.

Die Kommission ist der Auffassung, dass die Vorschriften des
Ausführungsgesetzes des Landes Schleswig-Holstein, die zusätz-
lich zu den Pauschalgebühren für Fleischuntersuchungen die
Erhebung von Gebühren für bakteriologische Untersuchungen
vorsehen, gegen diese Bestimmungen des Gemeinschaftsrechts
verstoβen und die Auslegung, die der Gerichtshof diesen Vor-
schriften im Urteil Stratmann u.a. gegeben hat, nicht berücksich-
tigen.

Vor allem solle festgestellt werden, dass die bakteriologischen
Untersuchungen zu den Untersuchungen und Hygienekontrollen
im Sinne der Verordnung Nr. 854/2004 gehören, deren Kosten
durch die Gemeinschaftsgebühr gedeckt werden sollen. Die Mit-
gliedstaaten könnten zwar einen höheren Betrag als die im
Anhang der Richtlinie 85/73/EWG vorgesehenen Gebühren
erheben, sofern die erhobene Gesamtgebühr die tatsächlichen
Untersuchungskosten nicht überschreite, es müsse aber jede von
einem Mitgliedstaat beschlossene Erhöhung den Pauschalbetrag
selbst betreffen. Die spezifische, über die Gemeinschaftsgebühr
hinausgehende Gebühr müsse sämtliche tatsächlich entstande-
nen Kosten abdecken. Der Fall höherer Kosten könne nicht gel-
tend gemacht werden für eine Bestimmung des innerstaatlichen
Rechts, die vorsieht, die Kosten für bakteriologische Untersu-
chungen neben den Pauschalgebühren in Rechnung zu stellen.
Dies stelle nämlich gerade keine allgemeine Erhöhung des Pau-
schalbetrags der Gemeinschaftsgebühr dar, in die sämtliche tat-
sächlich entstandenen Kosten einflieβen.

Eine Bestimmung wie die vorhandene Vorschrift des Ausfüh-
rungsgesetzes des Landes Schleswig-Holstein laufe auch der
praktischen Wirksamkeit der einschlägigen Gemeinschaftsbe-
stimmungen zuwider. Denn durch diese harmonisierten Bestim-
mungen sollten im Bereich der Finanzierung der Untersuchun-
gen und Hygienekontrollen von frischem Fleisch die Wettbe-
werbsverzerrungen behoben werden, die bei Unterschieden zwi-
schen den Mitgliedstaaten auf diesem Gebiet zu erwarten wären.
Der Gerichtshof habe auch die Auffassung vertreten, dass dieses
Ziel jedoch gefährdet wäre, wenn bestimmte, im Gemeinschafts-
recht vorgesehene Untersuchungen nicht von dem solchermaβen
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